
menschlicher Schwäche, die oft zu politischen und fach
lichen Fehlern führt, bei der Anwesenheit in einem 
Kreisgericht begegnet, gegenübertreten. Der Instruk
teur muß sich unbeeinflußbar und objektiv in seinen 
Kreisen bewegen, und die Tatsache, daß es s e i n e  
Kreise sind, zu denen er mindestens ein Jahr in einer 
festen Bindung stehen soll, darf nicht zu falschen 
freundschaftlichen Beziehungen führen. Der Instrukteur 
muß an alles kritisch herangehen, aber er darf nicht 
nach Sensationen jagen. Er darf nicht den Ehrgeiz 
haben, jedesmal mit einem „dicken Fall“ von einer 
Instruktion nach Hause zu kommen, sondern im Gegen
teil: er muß auch anerkennen, wenn gute Arbeit gelei
stet wurde. Das gehört auch in die Instruktionsberichte, 
und das findet sich auch in den Instruktionsberichten 
des Ministeriums noch zu wenig.

Man muß unversöhnlich an alle Weichheit und alles 
Versöhnlertum herangehen. Der Fall Mühlhausen ist 
durch den IV. Parteitag bekannt geworden11). Es ist 
vielfach davon gesprochen worden. Nun, hier haben 
auch Instruktion und Revision gründlichst versagt. 
Dort ist man bagatellisierend, versöhnlerisch an die 
Dinge herangegangen und hat noch in einem Bericht 
der Justizverwaltungsstelle vom Januar 1954, als schon 
weitgehend offenbar war, wie sich das Kreisgericht 
Mühlhausen zum Werkzeug feindlicher Kräfte hat 
machen lassen, gesagt: im großen ganzen ist die Ver
urteilung dieses Genossen Ramm auf Sensationslust 
und Selbstherrlichkeit des Richters zurückzuführen.

Genosse G r o t e  w o h l  sprach von der Haltung, von 
dem Bewußtsein, das im besonderen vom Staatsange
stellten verlangt wird. Er wiederholte eindringlich die 
Warnung, die schon im Rechenschaftsbericht ausgespro
chen worden war, die Warnung davor, daß die Mitar
beiter im Staatsapparat zu unpolitischen Staatsahge- 
stellten werden. Ich möchte das auch hier noch einmal 
sagen. Wir haben in der Justiz im Vergleich zu ande
ren Zweigen des Staatsapparats schon viel eher einen 
wichtigen Schritt getan. Wir haben schon Ende 1945, 
Anfang 194R angefangen, Arbeiter aus der Produktion 
in leitende Staatsfunktionen — denn was ist die Stellung 
eines Richters anderes als eine der wichtigsten leiten
den Staatsfunktionen? — heranzuholen. Unser Apparat 
müßte eigentlich heute als Beispiel dafür dastehen, wie 
es verwirklicht worden ist. Arbeiter an die Leitung des 
Staatsapparats heranzuführen. Die Voraussetzungen 
dafür waren in vielem da. Und was stellen wir gerade 
in der gegenwärtigen Situation fest? Wir stellen fest, 
daß bei einer gewissen Zahl unserer Richter nicht der 
Stolz darauf da ist, daß man zu diesen Ersten gehört, 
die als Arbeiter die Leitung des Staates mit übernom
men haben. Wir sehen eine Weichheit gegen sich selbst, 
ein Zurückweichen vor Schwierigkeiten, mit denen man 
angeblich nicht fertig wird.

Wie verhalten sich unsere Instrukteure und unsere 
Justizverwaltungsstellen dazu? Wir haben vor einigen 
Wochen, als diese Dinge gerade sehr ernsthaft offen
bar geworden waren, eine Aussprache der Zirkellehrer 
der fachlichen Fortbildung gehabt. Der größte Teil der 
Zirkellehrer klagte über eine zu große Belastung: nun 
auch noch lernen, nun auch noch Fernstudium! Wir 
haben mit dem Leiter der Justizverwaltungsstelle, der 
turnusmäßig an unserer Kollegiumssitzung teilnahm, 
eingehend über diese Dinge gesprochen und dabei den 
Eindruck gewonnen, daß von den Instrukteuren der 
Justizverwaltungsstellen der Kampf gegen eine solche 
Stimmung nicht genügend aufgenommen worden ist.

Hier liegt eine wichtige Aufgabe des Instrukteurs. Er 
soll erkennen, was zu schwer für den einzelnen ist und 
wo Erleichterungen zu schaffen sind. Er muß den 
Justizverwaltungsstellen signalisieren, wo in mensch
licher Beziehung, insbesondere durch Trennung von der 
Familie, Schwierigkeiten auf tauchen; aber seine ganze 
Haltung muß selbst von einem kämpferischen Optimis
mus durchdrungen sein. Er muß der Motor sein. Von 
ihm muß die Kraft ausstrahlen, um all diese Schwie
rigkeiten zu überwinden im Sinne des Mottos, das wir 
heute über unsere Tagung gestellt haben: „Es gibt keine 
objektiven Schwierigkeiten, wenn der eiserne Wille zu 
ihrer Beseitigung vorhanden ist.“ Diesen eisernen Wil
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len muß der Instrukteur selbst haben, und er muß ihn 
durch die Kraft seiner Persönlichkeit auf die, die er an
leitet und kontrolliert, übertragen. W y s c h i n s k i  
sagt über den Instrukteur und Kontrolleur:

„Um selbst kontrollieren zu können, muß der 
Kontrolleur selbst bedeutend besser vorbereitet 
sein. Wir müssen nicht nur selbst gut arbeiten kön
nen, sondern wir müssen außerdem auch die Ar
beit der anderen anleiten können, müssen unsere 
Kader belehren und erziehen können. Wenn man 
andere belehrt, muß man selbst ein Beispiel vor
bildlicher Arbeit geben.“12)

Das bedeutet, daß der Instrukteur auch ein gutes Fach
wissen haben muß.

Damit komme ich zu der Frage, wie man den In
strukteur besser, wirksamer und erfolgreicher weiter
bilden kann — nicht durch eine neue, zusätzliche Schu
lung. Das Ministerium muß sich das „Wie“ einer be
sonders guten Anleitung und Weiterbildung des In
strukteurs überlegen in der Richtung, daß er sowohl 
seine politische wie seine fachliche Bildung vervoll
kommnet. Die Instrukteure müssen die Besten im Kreis 
sein. Aber, Genossen Instrukteure, diese Eure Arbeit 
bedeutet auch etwas anderes. Sie bedeutet, daß Ihr eine 
Tätigkeit ausübt, die Euren Gesichtskreis. Euer Wissen 
ungeheuer erweitert und Euch einen Überblick gibt, 
den der Richter am Kreisgericht nur schwer gewinnt. 
Mir scheint, daß eine Tätigkeit als Instrukteur jeweils 
eine besondere Qualifizierung für leitende Stellungen be
deutet. Die Tätigkeit des Instrukteurs ist die unmittel
bare Transmission der politischen Leitung von oben 
nach unten. Der Instrukteur ist der Träger für alles 
Neue, das an die Richter heranzubringen ist. Er i s t 
Helfer und politischer Berater. Jede neue Etappe in un
serer politischen, staatlichen, rechtlichen Entwicklung 
muß er als erster verstehen, damit er sie richtig wei
tergeben kann.

Ich sagte anfangs: manche guten Richter sträuben 
sich dagegen, als Instrukteure in der Verwaltung zu 
arbeiten, weil sie „Praktiker“ sein und in der „Praxis“ 
bleiben wollen. Diese Auffassung geht von einer 
grundlegend falschen Einschätzung der Verwaltungs
tätigkeit aus. Jede Verwaltungstätigkeit ist eine 
Praxis, allerdings eine Praxis besonderer Art, die 
gewisse Beziehungen zu wissenschaftlicher Tätigkeit 
hat: das einzelne kontrollieren, das einzelne erkennen 
und daraus dann verallgemeinernd Schlußfolgerungen 
ziehen. So gilt auch für die Tätigkeit in der Justiz
verwaltung: ausgehend von der unmittelbaren Praxis 
der Rechtsprechung, die der Instrukteur aus eigener 
unmittelbarer Anschauung und Erfahrung beherr
schen muß, verallgemeinert er seine Beobachtungen 
und Erfahrungen, die Grundlage der weiteren Ent
wicklung unseres Rechtes und unserer Gesetzlichkeit 
sind.

Wenn man noch so oft mit Mißachtung von der Ver
waltung spricht, dann beruht das auf der Vorstellung 
von jener „Verwaltung“, wie sie in unseren alten 
Revisionen zum Ausdruck kam. der Verwaltung, die 
administriert und registriert, aber nicht jener Ver
waltung, die operativ anleitet und politisch hilft.

Auf unserer letzten Kollegiumssitzung sind wir fast 
in Gefahr geraten, über das Problem der Kraftwagen 
zu diskutieren. Ich denke, das gehört zu den objek
tiven Schwierigkeiten, zu deren Überwindung der 
eiserne Wille maßgebend ist. Das ist auch heute der 
Hauptgegenstand unserer Diskussion. Wenn wir dis
kutieren, dann soll der Ausgangspunkt der sein, daß 
unsere Instrukteure politische Persönlichkeiten werden 
müssen. Mit solchen Instrukteuren werden wir ein 
Instrukteursystem entwickeln, das einen wichtigen 
Beitrag zur unmittelbaren Verwirklichung der auf dem 
IV. Parteitag gestellten Forderung: Verbesserung der 
Arbeit unseres Staatsapparates, das heißt auch Ver
besserung der Arbeit unseres Justizapparates, bedeu
tet. Eine solche Instrukteurtätigkeit ist ein wichtiger 
Beitrag zur Festigung der Gesetzlichkeit, ist ein Stück 
der Verkörperung der Demokratie in Aktion.
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